
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Usingen, Stadtteil Usingen 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Pestalozzistraße, 1. Änderung“ 
 

 

 

Abwägung der Anregungen 

 

aus der formellen Beteiligung 
 

- der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 BauGB 

- der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 BauGB 

- der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

i. V. m. § 13 BauGB 

 

 

 

 

 



Stadt Usingen . Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pestalozzistraße, 1. Änderung“ 
 Abwägung der Anregungen 

Seite 2 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Zeit vom 4. Juli bis 4. August 2022 wurde der Entwurf des Bebauungsplans gemäß 

§ 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt. Im Rahmen der Beteiligungsfrist ging eine Stellung-

nahme mit Äußerungen ein. 

 

- Stellungnahme Nr. 1 des BUND OV Usingen-Neu-Anspach durch Frau Schulze vom 

02.08.2022 

 

Beteiligung der Nachbarkommunen 

Mit dem Schreiben vom 27.06.2022 wurden die Stellungnahmen der Nachbargemeinden, 

deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

i. V. m. § 13 BauGB zur Änderung eingeholt. Insgesamt sind 6 Nachbargemeinden beteiligt 

worden, die allesamt keine Stellungnahme abgegeben haben. 

 

- Gemeinde Grävenwiesbach 

- Gemeinde Ober-Mörlen 

- Gemeinde Schmitten 

- Gemeinde Wehrheim 

- Stadt Butzbach 

- Stadt Neu-Anspach 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:  

Mit Schreiben vom 27.06.2022 wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 

kann, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 BauGB, zur Änderung eingeholt. Somit sind 

folgende Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange einge-

gangen. 

 

1. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt durch Hr. Sebastian Martin 

vom 05.08.2022 

2. Stellungnahme des Kreisausschusses Hochtaunuskreis (HTK) durch den ersten 

Kreisbeigeordneten Herrn Thorsten Schorr vom 30.08.2022 

3. Stellungnahme der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH durch Herrn Holger Lange 

vom 18.07.2022 

4. Stellungnahme der Syna GmbH durch Herrn Jürgen Fischer vom 26.07.2022 

5. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst durch 

Herrn Norbert Schuppe vom 26.07.2022 

6. Stellungnahme des Regionalverbands FrankfurtRheinMain durch Gebietsreferentin 

Frau Gisela Honsberg vom 05.07.2022 

7. Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege, hessenArchäologie durch Be-

zirksarchäologe Dr. Kai Mückenberger vom 13.07.2022 

8. Stellungnahme des Amts für Bodenmanagement Limburg an der Lahn durch Herrn 

Dominik Orelly vom 15.07.2022 

9. Stellungnahme des staatlichen Schulamts für den Hochtaunuskreis und den Wette-

raukreis durch Frau Katharina Müller vom 25.07.2022 

10. Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main durch Geschäftsführer 

Dr. Matthias Wiemers und Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik Herr Armin Bayer vom 

29.07.2022 

11. Stellungnahme des Abwasserverbands Oberes Usatal durch Herrn Andreas Otto 

vom 26.07.2022 

12. Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH durch Herrn Joachim Bauer 

und Herrn Heiko Schopf vom 05.07.2022 

13. Stellungnahme des Hessen Mobil durch Herrn Thomas Klepper vom 02.08.2022 

 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von: 
 

- Ausländerbeirat Usingen 

- Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

- Finanzamt – Bewertungsstelle Bad Homburg 

- Industrie- und Handelskammer Frankfurt 

- Katholische Kirchengemeinde Usingen 

- Kreisbrandinspektor Bad Homburg 

- Kreishandwerkerschaft Hochtaunuskreis 

- Landesamt für Denkmalpflege – Baudenkmalpflege 

- Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Rhein-Main 

- Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Zentrale 

- Ortsbeirat Usingen 

- TÜV Hessen 

- Unitymedia GmbH / Vodafone Abt. Network Service Management 

- Verkehrsverband Hochtaunuskreis 

- Wasserbeschaffungsverband Usingen 
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Stellungnahme Nr. 1 durch den BUND OV Usingen-Neu-Anspach vom 02.08.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Hinsichtlich der Außenbeleuchtung liegt ein Missverständnis vor. Vorliegend geht es nur um 

die 1. Änderung des Bebauungsplans. Die Festsetzungen des „Ur-Bebauungsplan“, die 

nicht geändert wurden, gelten unverändert fort. Dort werden in Abschnitt 6.1 der textlichen 

Festsetzungen Anforderungen an eine insektenfreundliche Außenbeleuchtung gestellt. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass in den Teilgebieten WA1, WA 3 und WA 5 des allge-

meinen Wohngebiets für jedes Reihenhaus eine Zisterne mit einem Volumen von mindes-

tens 3 m³ zu errichten ist. Ansonsten regelt die die Zisternensatzung der Stadt Usingen vom 

01.07.2022 diesen Sachverhalt. Danach gilt eine allgemeine Pflicht zur Herstellung von 

Niederschlagswassersammelanlagen. 

Über die Nutzung des Brauchwassers kann und wird im Rahmen der Bauausführung ent-

schieden werden. Inzwischen liegt es im Eigeninteresse jedes Projektträgers, auch im Hin-

blick auf Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasser bestmöglich zu 

nutzen, und nur unvermeidbare Abflüsse zuzulassen. 

 

 

Zu 3. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abstellplätze für Fahrräder sind nach § 14 Abs. 1 BauNVO grundsätzlich überall im Gebiet 

zulässig. Der baurechtliche Nachweis ist nach den Maßgaben der Stellplatzsatzung der 

Stadt Usingen im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen. Daher besteht keine Notwendig-

keit für Festsetzungen im Bebauungsplan. 
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1. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 05.08.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 4. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird begrüßt. 
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Zu 5. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 6. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 7. Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 8. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 9. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird begrüßt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 10. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2. Stellungnahme des Kreisausschusses Hochtaunuskreis (HTK) vom 30.08.2022 

 

 

[weiter siehe nächste Seite] 
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Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht wird begrüßt. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

In Kapitel 3 der Begründung „Städtebauliches Konzept“ werden der ursprüngliche Vorha-

benplan und der neue Vorhabenplan grafisch einander gegenübergestellt. Daraus geht 

hervor, dass die Änderung der Planung keine relevante Auswirkung auf die Wohnungsdich-

te haben wird. Das Mehrfamilienhaus mit geschätzt 6 bis 10 Wohneinheiten wird gegen 8 

Reihenhäuser ausgetauscht. 

Die Anforderungen an die Siedlungsdichte nach dem RegFNP werden beachtet. 

 

 

Zu 3. Beschlussempfehlung: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt. 

Die Einschätzungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Es wird auf die Abwägungsentscheidung der Stadt Usingen zum originären Bebauungsplan 

verwiesen. 

 

 

Zu 4. Beschlussempfehlung: 

Der Anregung auf Festsetzung der Brauchwassernutzung wird nicht gefolgt. 

 

Ob die Festsetzung der Brauchwassernutzung in einem Bebauungsplan überhaupt möglich 

ist, muss zurzeit offenbleiben. Während sich manche Fachkreise dafür aussprechen (z. B. 

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Rundschreiben vom 

27.07.2021 „Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der Bauleitplanung“), 

widersprechen dem verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (z. B. VGH München, Be-

schluss vom 13.04.2018, 9 NE 17.1222, mit dem Verweis auf einen fehlenden bodenrechtli-

chen Bezug). 

 

[weiter nächste Seite] 
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Unabhängig von planungsrechtlichen Gesichtspunkten haben Entwässerungskonzepte für 

aktuelle Planungs- und Bauvorhaben ergeben, dass in der Regel nicht genug Nieder-

schlagswasser zur Verfügung steht, um die Gartenbewässerung und zugleich ein Brauch-

wassernetz innerhalb von Gebäuden zu  speisen. Daher sind im Hinblick auf Kosten, War-

tungsaufwand und hygienische Bedingungen begründete Zweifel angebracht, ob es sinnvoll 

ist, die Brauchwassernutzung in Gebäuden zu fördern. Vielmehr sollte sich die Brauchwas-

sernutzung auf die Bewässerung der Grünanlagen konzentrieren. 

Aus den vorgenannten Gründen verzichtet der Bebauungsplan auf Festsetzungen. 
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Zu 5. Beschlussempfehlung: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Fachlich wird die Auffassung geteilt. Allerdings gilt zwischenzeitlich die Zisternensatzung 

der Stadt Usingen vom 01.07.2022. Danach besteht eine allgemeine Pflicht zur Herstellung 

von Niederschlagswassersammelanlagen. Da es sinnvoll ist, die Errichtung von Zisternen 

gemeindeübergreifend nach einheitlichen Maßstäben zu regeln, verzichtet der Bebauungs-

plan auf weitere Festsetzungen. 

Die Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgt parallel zum Baugenehmigungs-

verfahren. 

 

 

Zu 6. Beschlussempfehlung: 

Den Einschätzungen und Anregungen werden nicht gefolgt. 

 

Das Teilbaugebiet WA7 ist nicht doppelt enthalten, sondern besteht aus zwei räumlich von-

einander getrennten, aber sachlich und rechtlich miteinander verbundenen Teilflächen. 

Dieser Zusammenhang geht u. a. aus der „Arbeitskarte WA-Aufteilung“ auf Seite 9 der 

Begründung hervor. Danach ist das seinerzeitige WA6 in drei Teilbaugebiete – und nicht 

vier - gegliedert worden: WA6, WA7 und WA8. Planungsrechtlich bestehen dahingehend 

keine Bedenken. Selbst der Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann in räumlich von-

einander getrennte Teile gegliedert sein, beispielsweise zur Festsetzung externer Kompen-

sationsmaßnahmen. 

Aus den vorgenannten Gründen sind auch die weiteren Schlussfolgerungen, die sich auf die 

Annahme zweier WA7-Gebiete gründen, nicht zutreffend. Somit ist kein Änderungsbedarf 

ersichtlich. 

 

 

Zu 7. Beschlussempfehlung: 

Die Einschätzung mangelnder Plausibilität in der Begründung wird nicht geteilt. 

 

Bereits der originäre Bebauungsplan ist davon ausgegangen, dass die Baugrundstücke mit 

einer Trennung in Gebäude-Grundstück einerseits und Stellplatz / Carport-Grundstück an-

dererseits Nutzungseinheiten bilden, die aus einem Hauptbaugrundstück (in der Neben-

zeichnung 3 mit Großbuchstaben bezeichnet) und einem Nebenbaugrundstück (mit Klein-

buchstaben bezeichnet) bestehen. Nach Auffassung der Stadt Usingen ist das Maß der 

baulichen Nutzung auf die Einheit von Haupt- und Nebenbaugrundstück zu beziehen, so-

fern die baurechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind (Eintragung im Grundbuch 

unter einer laufenden Nummer). 



Stadt Usingen . Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pestalozzistraße, 1. Änderung“ 
 Abwägung der Anregungen 

Seite 12 

 

Die Anhebung der GRZ auf 1,0 für die Nebenbaugrundstücke trifft ausschließlich Vorsorge 

für den Fall, dass unabhängig von den vorgenannten Voraussetzungen die Untere Bauauf-

sichtsbehörde eine getrennte Ermittlung der städtebaulichen Kennzahlen nach Haupt- und 

Nebengrundstück vornimmt, was städtebaulich zu einem nicht erwünschten Ergebnis führen 

würde. In diesem Fall wären die Nebengrundstücke für Carports bzw. Stellplätze zu 100 % 

überbaut, was der Bebauungsplan nunmehr ermöglicht. 

In Abschnitt 4.2.1 geht die Begründung zum Bebauungsplan ausführlich auf den Sachver-

halt ein. Insbesondere wird herausgestellt, dass die geänderten Festsetzungen keine höhe-

re Flächenversieglung auslösen. 

 

 

Zu 8. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Stellungnahme der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH vom 18.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 4. Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4. Stellungnahme der Syna GmbH vom 26.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Mitteilung der Leistungsbilanz erfolgt über direkten Kontakt des Projektträgers mit der 

Syna GmbH oder im Wege der Trassenkoordination der Ver- und Entsorgungsträger als 

Bestandteil der ausführenden Bauplanung. 

 

 

Zu 3. Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 4. Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 5. und 6. Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Information der an der Bauausführung Beteiligten obliegt dem Projektträger und nicht 

der Stadt Usingen. 
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5. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst vom 

26.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Im originären Bebauungsplan ist im Anhang zu den textlichen Festsetzungen ein Hinweis 

enthalten, dass keine Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung vorliegen. Die-

ser Hinweis wird in der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans um die Aufforderung 

ergänzt, kampfmittelverdächtige Gegenstände unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst zu 

melden. 
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6. Stellungnahme des Regionalverbands FrankfurtRheinMain vom 05.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung zur Planung wird begrüßt. 
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7. Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege, hessenArchäologie, vom 13.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Es wird auf die Abwägung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen zum 

originären vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pestalozzistraße“ verwiesen. 
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8. Stellungnahme des Amts für Bodenmanagement Limburg an der Lahn vom 15.07.2022 

 

 

Zu 1. und 2. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3. Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Nach Kenntnis der Stadt Usingen ist der Prozess der Neuordnung der Grundstücksverhält-

nisse noch nicht abgeschlossen. Da der Bebauungsplan die Angaben zum Liegenschaftska-

taster nur nachrichtlich mitführt, sind Abweichungen zwischen dem jeweils aktuellen Be-

stand im Kataster und den Eintragungen in der Planzeichnung unbedenklich. 
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9. Stellungnahme des staatlichen Schulamts für den Hochtaunuskreis und den Wetterau-

kreis vom 25.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung zur Planung wird begrüßt. 
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10. Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main vom 29.07.2022 
 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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11. Stellungnahme des Abwasserverbands Oberes Usatal vom 26.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Es wird auf die Abwägung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen zum 

originären vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pestalozzistraße“ verwiesen. 
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12. Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 05.07.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung zur Planung wird begrüßt. 
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13. Stellungnahme des Hessen Mobil vom 02.08.2022 

 

 

Zu 1. Beschlussempfehlung: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

Zu 2. Beschlussempfehlung: 

Es wird auf die Abwägung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen zum 

originären vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pestalozzistraße“ verwiesen. 

 

Im früheren Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Pestalozzistraße“ sind die 

Anregungen von Hessen Mobil ordnungsgemäß und nach den Maßstäben des Baugesetz-

buchs abgewogen worden; das Ergebnis wurde mitgeteilt. Insofern wurden die Anregungen 

von Hessen Mobil sehr wohl berücksichtigt, nur kam die Stadt Usingen zu einer anderen 

Einschätzung der Situation. 

Aus der aktuellen Stellungnahme zur 1. Änderung des Bebauungsplans ergeben sich keine 

neuen Aspekte. Hervorzuheben ist, dass die vorliegende Änderung keine Belange von 

Hessen Mobil berührt, weil sich das Verkehrsaufkommen an den relevanten Knotenpunkten 

des äußeren Straßennetzes nicht ändern wird. 
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